
1. Änderungssatzung über die Erhebung von Abgaben und Kostenerstattungen 
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schulendorf 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Art. 13 des Gesetzes vom 26.03.2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93) und der §§ 1, 2 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert 
durch Art. 1 ÄndG vom 20.07.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 362) und des § 24 der 
Satzung über die Erhebung von Abgaben und Kostenerstattungen für die zentrale 
Abwasserbeseitigung (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 13.12.2007, in den 
jeweils gültigen Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Schulendorf vom 09.12.2010 folgende 1. Änderungssatzung 
erlassen: 
 

Artikel I 
 
§ 24 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 24 Gebührensätze 
 

(1) Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung in den Ortsteilen 
Franzhagen, Schulendorf und Bartelsdorf  beträgt bei einer Verwendung von 
Wasserzählern mit einer Nennleistung  

  
 bis qn 5  10,00 Euro/Monat 
 bis qn 6,0 41,00 Euro/Monat 
 ab qn 6,1 82,00 Euro/Monat. 
   

  
(2) Die Zusatzgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung in den Ortsteilen 

Franzhagen und Schulendorf beträgt pro m³ 3,65 Euro. 
 

(3) Die Zusatzgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung im Ortsteil Bartelsdorf 
beträgt pro m³ 2,60 Euro.  

 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
 
Schulendorf, den 10.12.2010  
 
Gemeinde Schulendorf 
Der Bürgermeister 
   
                                                     (Siegel) 
gez. Borchers                                     


